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VI. ^

Militärdepartement.
I. Organische Arbeiten.

Auch dieses Jahr ward auf die in den frühern
Verwaltungsberichten angedeutete Weife an umfasscnder

Durchführung der Bestimmungen des Militärgesetzes von 1836

gearbeitet. Infolge dessen kam die Formation der vier neuen

Auszugerbataillone Aro. 9 bis 12 zu Stande, welche die

reglementarische Stär?e im nächstfolgenden Jahre erreichen

werden. Wegen den hiedurch herbeigeführten zahlreichen

Beförderungen haben sich in den untern Graden des Offi-
zierSeorpS allerdings ziemlich viele Lücken ergeben, die erst

nach und nach ausgefüllt werden können. Indessen besitzt

jedes Bataillon zwei Stabsoffiziere und jede Compagnie der

vier neuen Bataillone wenigstens einen Hauptmann und einen

Oberlieutenant.
Während diefem Jahre ist die Ernennung eines zweiten

Instructors deS Stammquartiers Diesbach im dritten Militär-
kreife erfolgt, welche Stelle im Jahr 1833 zu errichten,
beschlossen worden.

Wie gewohnt, fand im Frühjahr die Einschreibung der

im Jahr I820 gebornen militärpflichtigen Mannschaft Statt,
welche dann im Herbste unter die verschiedenen Waffengattungen

und Corps eingetheilt wurde.

II. Veränderungen ini Mannfthaftsbestand und

Beförderungen.

Im Laufe diefes JahreS wurden Offiziere befördert:
Beim Auszug >. 190.

Bei der Reserve °. 12.

Bei der Landwehr 3.
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Nach bestandener Prüfung wurden von Cadette» zu

Offizieren ernannt 39.

Von Unteroffizieren wurden zu Offizieren befördert ti.
Jm eidgenöfsifchen Stabe stehen 16 bernische Offiziere,

nämlich 2 Obersten, 2 Oberstlieutenants, 4 Majoren, s Haupt-

leute, 3 Lieutenants. Sie vertheilen sich auf die verschiedenen

Zweige wie folgt:
Quartiermeisterstab 4.

Artilleriestab 3.

Gcneralstab 6.

KriegScommissariat 4.

Justizstab t Major.
Außerdem ist im eidgenöfsifchen StabSmedieinalperfonal

aus hiesigem Canton der Oberfeldarzt und dessen Adjunkt
angestellt.

Auf Ende des JahreS I839 trat nach Zurücklegung der

achtjährigen Dienstzeit beim Auszug die Versetzung vo«

t«83 Mann zur Reserve ein. Sodann wurden aus der

Reserve wegen erreichtem gesetzlichem Alter gänzlich entlassen 640.

Außerdem fand folgender Abgang statt:
Verstorbene 96 Mann.
AuS verfchiedenen Gründen deS Dienstes

entlassen i«3
Vermißt 36

Vom Oberstmilizinfpector wurde» Erlaubnißscheine, um
sich auS dem Canton zu entfernen, ertheilt, an:

Auszüger 203.
Reservisten 9.

Dcr Auszug hat einen Zuwachs erhalten von 2418 Mann.

Stärke der bewaffneten Macht.

Auszug 11,117 Mann.
Reserve 6,132
ContingentStrnppen 17,249 Mann.
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Transport 17,249 Mann.

Hiezu
Marschlandwehr 6,729 Mann.

Stammlandwehr. 14,628

Landwehr 21,3s?

Total 33,606 Mann.

III. Activer Dienst.

Nichts.

IV. Jnstruetionswesen.

Wie in den frühern Jahren erhielt auch jetzt im Früh,
jähr die jüngste Recrutenclasse (von 182«) den gefetzlichen

Vorunterricht in den Stammquartieren durch die Jnstruc.
toren, nach den dießfallS bestehenden nähern Vorschriften.

Die Rekruten vom Jahrgang I8I9 wurden im Jahr 1839

zur Instruction einberufen und während derfelben bewaffnet,

uniformirt und ausgerüstet.

Die Anzahl der Remonte für die reitenden Jäger be.

trug 24.

Mit den Rekruten der betreffenden Waffengattungen
wurden instruirt:

1 Compagnie. CadreS der Artillerie,
2 » Scharfschützen,

14 » » Infanterie.
Behufs der Reorganisation und zu Bestehuug eines

Wiederholungscurses wurden einberufen:
2 Compagnien Artillerie nebst bespanntem Geschütz (Nro. 2

und s).
1 Compagnie reitende Jäger (Nro. 2).
2 Compagnien Scharfschützen (Nro. 2 und 6).

Die Wiederholungscurse dieser verschiedenen Corps
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wurden in Verbindung mit dcm Uebungslager gebracht/

welches das 6te und 7te AuSzugerbataillon bei Thun bezogen;

diese beiden letzter« Bataillone hatten ihren Wiederholungs.
curs bereits früher bestanden/ und wurden nun zum Behufe

größerer taktischen Uebungen in dcm gedachten Lager zu.

fammengezogen.

Um diesen Zweck vollständiger zu erreiche«/ ward auS

jedem AuSzügcrbataillon eine Brigade von 2 LagcrbataillonS
gebildet/ und diese beiden Brigaden/ vereint mit den übrigen

Waffengattungen/ stellten eine Diviston vor/ fo daß es mög.

lich war/ eine größere Anzahl von Stabsofstziercn zu be.

fchäftigcn/ und ihnen dadurch Anleitung zu Erfüllung ihrer
wichtigen Dienstobliegenheiten zu geben.

Die eidgcnöfstfche Militärschule in Thun besuchten:

Sappeurs: 1 Offizier und t? Unteroffiziere und Gemeine.

Artillerie: s 2s «

Train: 6

Total: 6 Offiziere und Sl Unteroffiziere und Gemeine.

Jn den Winterabenden wurde der Unterricht an daS

Jnstructionsperfonale im Schreiben und Administrativfach
fortgesetzt.

V. Musterungen und Jnfpectionen.

Im Lauft des Monats März fanden die vorgeschriebenen

Jnfpectionen fämmtlicher Mannschaft dcS Auszugs/ der Nc.
ferve und der Landwehr/ mit Ausnahme der Cavallerie/ in
den Stammquarticren durch die Jnstructoren Statt.

Zwei Artillcricbattericn hatten als Bestandtheile des

Ncscrvccontingcnts die eidgenössische Inspection zu bestehen;

cs wurden hiezu die im Lager bei Thun anwescnden bcidcn

Batterien bestimmt/ über welche dann wirklich daselbst die

Inspection statt fand/ welche im Allgemeinen zur Zufrieden-
heit ausfiel.
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VI. Kriegszucht.

ES zeigte sich dieselbe sowohl in der Rekruteninstruetion
als in den Wiederholungseursen und dem Lager im Allge-
meinen befriedigend. Neben anerkennungSwerthcm Eifer und

Dieustbesiissenheit war indessen/ vorzüglich während des La«

gerS/ mehrfach auch schädliche Lauheit und Gleichgültigkeit
bemerkbar; immerhin ist zu hoffen/ daß sich die Offiziere
stetS angelegen fein lassen werden/ Thätigkeit und Regsam«

keit bei ihren Untergebenen durch ihr eigenes Beispiel
hervorzurufen.

Wegen unbefugtem Schießen mußten diefeS Jahr 27

Mann/ worunter 1 Unteroffizier und 3'Corporale/ bestraft

werden/ was gemäß dem Tagesbefehl des RegierungSratheS
vom it. September t833 mittelst Auflegung von Gefangenschaft,

Buße/ Abnahme der Waffe und Einberufung zu

nachträglicher Instruction geschah.

VII. Kriegscommissariat.

s) Kleidungöwesen.

Die im Jahr I839 ins militärische Alter eingetretene

junge Mannschaft hat fich in bedeutend größerer Anzahl
erzeigt, alS bei Abfassung des Militärbudgets im Herbst t838
vorgesehen werden konnte. Da nun diese Mannschaft nach

der bestehenden Militärverfassung im Verlauf vom Jahr in-
struirt, folglich auch bekleidet werden mußte, fo ergab sich,

daß für circa S00 Mann Rekruten mehr Kleidungen
erforderlich waren, als im Büdget verzeigt waren, was sonach

einen namhaften Excédent des ausgefetzten Credites nach sich

gezogen hat.
Der auf Ende Dezember 1839 ausgelaufene Accord über

die Kleiderlieferungen ist durch Ausfchreibung neuerdings

auf 4 Jahre, nämlich vom 1. Jänner 1840 bis Ende 1843,
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mit dem gleichen Hause/ und zwar mit bedeutenden Vor.
theilen für den Staat/ und ohne Eintrag in der Qualität
der Tücher und der Confection der Kleidungsstücke/ abge.

schlössen worden. Das durch diesen erneuerten Accord be.

zweckte Minderausgeben mag sich für daö Jahr 184«, nach

dem Maßstabe der im Jahr 1839 bekleideten Rekruten, auf
ungefähr Fr. 1200 belaufen.

Der auf Ende 1839 ausgelaufene Lieferungsvertrag für
die Kopfbedeckung ist ebenfalls mit dcm frühern Lieferanten

neuerdings und unter den gleichen Gedingen für 2 Jahre,
alS biS Ende I84i, verlängert worden.

Zur zweckmäßigern Bedeckung des Train ist noch ein.

geführt worden, daß von nun an die diefer Waffe während

der Dauer ihrer effective» Dienstzeit vom Staat zu liefern,
den gewöhnlichen Jnfanteriekaputröcke, hinten in der Mitte
von unten herauf bis auf 28 Zoll hoch gefpalten sein sollen,,
damit die Schenkel deS Mannes gegen strenge Witterung
besser geschützt seien.

b) Rechnungswesen. '

Dem Rechnungswesen oder der Comptabilität ist seit

2 à 3 Jahren weit mehr Aufmerksamkeit geschenkt worden

als früher, was denn auch fühlbar vortheilhafte Folgen hatte.
Das stattgehabte Cantonalübungslager hat die Geschäfte

deS KriegscommissariatcS wesentlich vermehrt; ebenso die

finanziellen Verhandlungen. Ueber diese letztere gibt die auf.
gestellte Tabelle über Einnahmen und Ausgaben nebst Ver.
gleichung derfelben mit den bewilligten Crediten genügende

Auskunft. DaS Gefammirefultat verzeigt ein Mehrausgeben
alS die im Büdget bewilligten Credite von Fr. 37981. 26.

wenn hievon abgezogen wird das nicht büd..
getirte Einnehnehmen von « 12. 87.

so ergibt sich ein Excédent von... Fr. 37968. 38.
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Die Ursache dieses auffallenden ExcedenteS sind Haupt«

sächlich folgenden unvorhergesehenen Verumständungen zuzu«

schreiben:

t) ES sind nämlich, wie hievon beim Klcidungswefen be,

reits angeführt worden, cirea so« Mann Rekruten

mehr instruirt und bekleidet worden, als im Budget
von 1839 vorgesehen worden, diese für Bekleidung,
Befoldung und Verpflegung, s Fr. 6l. so. pr. Mann
berechnet, betragen Fr. so8oo.

2) Ferner können für nicht büdgetirte Ausgaben, nämlich

Verabfolgung von Ersatzmonturen und Bekleidung sol,

cher Unteroffiziere, die statt ihrer Refervcdienstzeit
noch 4 Jahre im Auszuge zu verbleiben sich verpflichtet
haben, füglich eingerechnet werden .Fr. 1200.

3) Die Mehrausgaben des Lagers rühren daher, daß das

Lager ursprünglich bloß auf 2 Jnfantericbataillone be,

rechnet war, dasselbe aber über diese Bataillone hinaus
noch von 2 Artilleriecompagnien, einer Compagnie

Cavallerie und 2 Compagnien Scharfschützen bezogen

worden ist, was natürlicherweife die Kosten dcr Lager,

einrichtung, fo wie diejenigen der Verpflegung, da die

Lebensmittel in Thun überdieß zu wefentlich höhern

Preist» veraecordirt werden mußten, als in der In,
struction in Bern, vermehrte und zur Folge hatte,
ein Mehrausgeben von Fr. 483«. 84.

4) Erzeigt sich ein namhafter Ausfall unter der Rubrik
Ca fernenamt, der durch die nicht büdgetirtcn Ausgaben

als Anschaffung von Effecten und Mobiliar in die

Ofsizierszimmer der neu reparirten Caserne Rro. i,
Umschaffung alter und Anschaffung neuer Bettstellen,
circa 4oo Stück, herbeigeführt worden, diese Kosten

betragen Fr. 2860.

s) Endlich ist der Ausfall von Fr. 14S3. 2«. auf dem

Credit der Garnisonsmusik dem Umstand zuzuschreiben,
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daß in diesem Jahre durch Beschluß des Departements
dieser Musik ein Kleidungsbeitrag für 32 Musikanten,

» Fr. 32, zuerkennt, und daß der Chef diefer Musik

für ertheilten befondern Unterricht an die sämmtlichen

Kreismusiken besonders honorirt worden ist. Diese

Mehrausgaben betragen Fr. 1463. 2«.
Die LieferungSvcrträge für die Verpflegung sind im Verlauf

deS JahreS neuerdings für fernere 2 Jahre mit den

nämlichen Lieferanten und unter vortheilhaftern Gedingen
abgeschlossen worden, alö: Der Brodlieferungsvertrag für
2 Jahre, alS vom t. Jänner I84o bis Ende i84i. Der
Fleifchlieferungsvertrag für 2 Jahre, als vom 52. März
5840 biS 12. März 1842.

vili. Zeughausamt.

Für das Jahr 1339 wurden bewilligt:
1) Für die Unterhaltung der Anstalt und der Vorräthe,

nach Abzug des Einnehmens vom Zcughausverkchr

Fr. 10,370.
AuS diefem Betrag wurden bestritten die Taglöhne

der ZeughauSarbeiter und der auf Probe einberufenen

Büchsenschmiede, die Fuhrlöhne, hauptsächlich von

eingehenden Armaturen ausgedienter Milizen, ferner
die Ausgaben für Anschaffung und Unterhalt von Werkzeug

und WerkstattSbedürfnisscn jeder Art, ferner für
Ausbesserung und Ergänzung der Vorräthe, nämlich

für Putzen und Schäften von Gewehren, Reparation
des LcderzcugS, der Säbel, Trommeln, Trompeten,

Lager- und Feldgeräthe, Reitzcuge, Trainpferdgefchirre,
Fuhrwerke, GefchützauSrüstung, Anschaffung und

Verfertigung der MunitionSgcgenstände und Materialien,
und der JnstruetionSbedürfnisse aller Art, fo wie die

Ergänzung der zur Reparatur der Waffen erforder-
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lichen Ersatzstücke. Ferner wurden die an die Scharf«
schützenrekrutcn verkauften Waffen, worunter 79 Stutzer,
und das Ledcrzcug aus dem erlösten Betrag fogleich

ergänzt, und zwar der Stutzer nach dem vom Tit.
Militärdepartemcnt gutgeheißenen verbesserten Modell.

2) Für neue Anfchaffungen Fr. 20,822, nämlich für daS

Umgießen von vier 24pfünder Haubitzröhrcn und

Verfertigung von vier zugehörenden Lasteten nach neuer

Ordonnanz, Anschaffung von 260 t2pfünder
Haubitzbrandgranaten, von so Stutzern, lo42 Seitengewehren
ncbst Lederzcug für alle Waffen, ferner ts Trommeln,
26 Trompeten und Bügelhörner und 260 Feldäne.

s) Aus dem vom Tit. Großen Rathe im Spätjahr t833
bewilligten Credit wurden 2000 vollständige Percuf-
sionsgewehre (nach einem vom Militärdcpartement
angenommenen Modell) ncbst 200,000 Zündkapseln an-

gcschaft. Erstere wurden aus einer Lüttichcrfabrike
bezogen und stnd von fchr guter Qualität. Die Unter-
suchung und Erprobung derselben nahm wegen der

Neuheit der Sache bedeutende Zeit in Anspruch. Die
Zündkapseln wurden aus dem Zeughause von Ludwigsburg

angekauft. Die Sorgfalt, welche daselbst auf
diefen, den Milirärlaboratoricn früher fremde« Gegenstand

verwendet wird, läßt über deren Beschaffenheit
keinen Zweifel. Wenn einmal das Percusstonssystem

für die Infanterie von dcr hohen Tagfatzung
angenommen fcin wird, fo ist cs von hoher Wichtigkeit,
daß die Schweiz, und voraus der Canton Bern, in
Bezug dic/cS Munitionsgcgenstandes vom Ausland gänzlich

unabhängig und cincr fortwährend guten Fabrication

zugleich verstehen fei.
Auf Rechnung dcs RathscrcditS stnd 60 Knabcnflintcn

für das Progymnafium in Thun angefchafft worden. Der
Knabcntaubstummenanstalt wurden wieder 2s Flinten geliefert.
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Der eidgenössischen Militärschule wurden auch in diesem

Jahre einige Geschütze gegen billigen Miethzins geliehen.

Durch die im Interesse dieser Anstalt erfolgende allmälige

Anschaffung von Material wird diefer Gegenstand später ganz

wegfallen. Zu der auf daS Jahr 1839 gefallenen Söeular-
feier der Laupenfchlacht sind auS dem Zeughause eine Anzahl

alter Waffen und verschiedene andere Geräthschaften geliefert
worden.

Die Lieferung der Lager, und Feldgeräthfchaften/ be,

sonders aber die Verfertigung der außerordentlich großen

Menge an blinder Munition für das in Thun abgehaltene erste

CantonalübungSlager verursachte eine bedeutende Geschäfts,

Vermehrung. Eine fernere, und zwar nicht nur momentane,

fondern in stetem Zunehmen begriffene Vermehrung der Ge,

fchäfte verursacht die bisher dem zweiten Secretär des Oberst,

milizinspectors obgelegene, nun aber dem ZeughauSamt über,

tragene Besorgung der Reclamationen für ausstehende Waffen,
und Waffenreparaturvergütungen. Die im verflossenen Jahre
vorgenommene Inspektion der im Jahr 1832 angelegten Be,
zirkSdepots hat gezeigt, daß nicht überall die nothwendige

Sorgfalt auf Erhaltung der Gefchütze und der Munition
verwendet werde, und daher im gegebenen Falle nicht zu,
verläfsig auf dieselben zu zählen sei. Noch ist die stetS wie,
derkehrende betrübende Wahrnehmung anzuführen, daß der

größte Theil der jährlich von der ausgedienten Refervemann,
schaft einlangenden Waffen sich in sehr mangelhaftem Zu,
stände besinde, uud daher ein die Referve treffendes Auf,
gebot sie in diefer Beziehung als nicht kampfgerüstet erscheinen

lassen müßte. Es ist dieses um so wichtiger, weil infolge
der durch die neue Militärorganifation vorgeschriebenen allge,
meinen Militärpflicht und Bewaffnung durch den Staat der

Vorrath des Zeughauses an Flinten sich so vermindern wird,
daß derselbe nicht hinreichen würde, die Reserve in ihrem
zukünftigen Bestände im Fall eines Aufgebotes anders zu
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bewaffnen. Dieses Uebel wird aus dem nämlichen Grunde

stets noch zunehmen/ wenn nicht endlich das einzig wirksame

Gegenmittel ergriffen wird/ welches darin besteht/ die Waffen
der Reservisten schon im 32sten oder 34sten/ statt erst mit
dem 4o Jahre zurückzuziehen.

IX. Militärgerichtsbarkeit.

Jm Laufe deS JahreS tS39 hat das Kriegsgericht
verurtheilt:

Einen Soldaten des 4ten Bataillons wegen Ausbleiben

vom Feldzug von ts33 und einen Soldaten des Zten

Bataillons wegen Ausbleiben vom Zuge von l836/ in revi-
stonsweiser Behandlung früher ergangener Contumatial-
urtheile/ jeden zu mehrtägiger Gefangenschaft; einen

Unteroffizier und einen Soldaten des 3ten Bataillons/ wegen

Körperverletzung aus Fahrlässigkeit/ jeder zu zwei Tagen

Gefangenschaft und Entschädigung; einen Frater des 7ten
BataillonS/ wegen Veruntreuung von Staatseffecten/ zu
8 Tagen Gefangenschaft; wegen Diebstahl wurde ein

Rekrut zu 8 Monaten Gefängniß/ ein zweiter zu vier
Monaten ZuchthauS/ und ein dritter zu sechs Monaten
Gefängniß verfällt; ein Soldat dcS Sten Bataillons wegen

Insubordination zu acht Monaten Gefängniß; ein Musikant

wegen Ausreißen aus dem CantonalübungSlager zu

einem Monate Gefängniß.

In diefem Jahre wurde das früher nicht vollständig

befetzte Cassationsgericht endlich eonstituirt; eS beurkundete

die AnHebung feiner Thätigkeit durch Erledigung deö einzigen

biS dahin eingegebenen Begehrens um Cassation eines

kriegsgerichtlichen Urtheils / indem es diefes Verlangen alS

unbegründet abwies. Ungeachtet mehrfach stattgehabter Per-
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fonalveränderungen find fämmtliche kriegsgerichtliche Behör-

den nunmehr nach Vorfchrift des Gesetzes aufgestellt.

X. Militarfanitatswefen.

a) GarnifonSlazareth.
Es befanden sich im GarnifonSlazarcth auf t. Jänner

1839 Kranke 2 Mann.

Vom t. Jänner bis 3t. Dezember t839 wurden

aufgenommen > 343

Wurden alfo in ww verpflegt 34s Mann.

Unter diefen befanden sich vom Instructions-
Corps 7 Mann.

SapveurS, Artillerie, Train, von der Park-
Campagnie 23

Reitende Jäger 2

Scharfschützen............ 27 «

Infanterie 261

Vom LagercorxS in Thun 12 »

Landjäger

346 Mann.

Als Refultat der Besorgung ergaben sich:

Als geheilt entlassen......... 3«? Mann.

Als convalescent und besser nach Hause

entlassen 4

Als zum Dienst untüchtig erklärt 26

Verstorben 6 »

Verblieben auf 31. Dezember im Spital 3

346 Mann.

b) Außer diefen GarnifonSkranken, welche im Lazarett)

verpflegt wurden, ergaben sich nach dem Garnisonsrapport,
daß von der in Instruction getretenen Mannschaft in Folge
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der täglichen Rapporte in, den Casernen noch 930 Unpäß.

liche vorgekommen sind, welche des Morgens vom Unterarzt

besucht worden, um das Vorläufige zu verordnen, oder je

nach Bewandtniß der Umstände die Trägen zum Dienst an-

zuhalten. Zur Pflege dieser Unpäßlichen in den Casernen.

zimmern werden die Frater, wenn solche einberufen sind,

benutzt, welche das Benöthigte im Lazarett) erhalten, fönst

muß irgend Jemand dazu bestellt werden, da der Spital,

abwart nicht auch zur Wartung diefer Kranken benutzt wer.

den kann. Von diefen Unpäßliche«, deren Verzeichniß nach

einem tabellarifchcn Formular von dcn Zimmerchefs immer

auf der Quartierwache abgegeben wird, damit der Unterarzt

sowohl die Zimmer als die Betreffenden auffinden könne,

befanden sich JnstructionSrekruten, nebst den Cadres und

Offizieren «37 Mann,

und vom tsten Bataillon, das vom 28. April
biS lo. Mai einen WiederholungScurs machte 93 »

in 930 Mann,

c) Reben diefem gewöhnlichen Berichte über die Ge,

sundheitöpflege deS Garnisonspersonals in Bern, gesellt fich

such noch außerordentlicher Weise in diesem Jahre diejenige

deS CantonallagerS in Thun, welcher laut speciell abgelegtem

Lagerbericht über den Gesundheitsdienst, folgenden Bestand

dargeboten hat, als im Lager behandelte Kranke und Un,

päßliche 652 Mann,

und im Lazarett) in Thun während diefer Zeit

von 14 Tagen, vom 29. Juni bis 11. Juli 66

in tow 6l8 Mann.

Von den 66 Lazarethkranken wurden:

Als geheilt entlassen 45 Mann.

Als convalescent oder dienstunfähig nach Haufe

entlassen it »
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Nach Aufhebung des Lagers in das Lazareth

nach Bern versandt 10 Mann.

Diefe Kranken genossen zusammen 349 Pflegetage; vier

Kranke verpflegten sich aber auf eigene Kosten.

6) Infolge der feit mehreren Jahren erwähnten Bau.

Migkeit desjenigen Theiles der Caferne Nro. i / welcher

zum Lazareth benutzt wurde/ ward nach genommener Unter,

fuchung und Befund des wahrhaft gefährlichen Zustandes

desselben/ die Localverändcrung beschlossen, und nach ge.

pflogenen Unterhandlungen mit den Finanz, und Baudepar.

tementen das ehemalige französische Pfarrhaus zum Gebrauch

des MilitärlazarethS angewiesen/ und im November bezogen.

DiefcS Gebäude ist für den gewöhnlichen Bedarf der Gar.

nifon hinreichend/ und kann im Ganzen bei 34 Mann auf

einmal fasse»/ ein Zimmer mit mehreren Ofsizicrsbetten in.

begriffen. Wenn aber dasselbe in gewöhnlichen Zeiten bei

einer GarnifonSstärke von 4 Zoo Mann/ auch bei evide,

mifchen Krankheiten/ hinreichen kann/ fo ist eS hingegen zu

beschränkt zur Aufnahme von Kranken bei bedeutenden

Truppenaufgeboten und Truppenzügen/ wo man denn um

andere Lokalitäten sich umfehen müßte.

Bei diefem Anlaß wurden nun viele Bettgeräthfchasten

dem Cafernenverwalter wieder zurückgegeben/ und ein neueS

Inventar der Spitaleffecten aufgenommen.

Nach dem Ende Jahres abgelegten Berichte des Ober,

feldarztes betrug die Zahl der bei den Ergänzungömusterun-

gcn ertheilten Entlassungen 634.

Von den Kreisärzten wurden ausgestellt 82.

und vom Oberfeld, und Garnifonsarzte speciell 1Z7.

Jm Ganzen alfo 773.

Nämlich als einstweilen untauglich 360.

Nur zum eigentlichen Waffendienst untauglich 19«.

640.
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Transpott s4y.
Hingegen zu allem Militärdienst gänzlich untauglich 226.

Ferner wurden aber als dienstfähig befunden 7.

773.
Von Artilleriechirurgen/ als tzem zweiten Grad der Ge,

fundhcitsoffiziere des Felddienstes/ wurden zu Bataillons,
chirurgen befördert « s Aerzte,

Zu Artillcriechirurgen 6

Für die Cavallerie 1 »

Für die Parkartillerie > 1

Zu diefen vaeanten Artilleriechirurgenstcllen wurden 4

Jnfanterieunterchirurgeu und 2 Aerzte und Wundärzte erster

Classe befördert, und ein Artilleriechirurg zu der Park,
compagnie versetzt.

Zu Unterchirurgen bei den Bataillons wurden dann 12

junge Aerzte neu bestellt, fo daß die AuSzügercorpS gegen,

wärtig vollständig in Bezug des ärztlichen Personales orga.
nistn sind.

XI. Werbungscommifsion.

Für das in Königlich Sicilianifchen Diensten stehende

Bernerregiment wurden der Commission in 11 Sitzungen

vorgestellt 1S2 Mann, davon 138 Mann angenommen und

14 Mann auf gemachte Rcclamationcn freigesprochen.

Bei diesem Regiment ereigneten sich 60 Todesfälle,

darunter 3 Selbstmorde, und für begangene Verbrechen

mußten kriegsgerichtlich bestraft werden:
1 wegen Insubordination,
3 » Diebstahl,
1 schlechter Aufführung,
1 Mißhandlung,
1 Désertion.

7 Mann.
16
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XII. Reitbahn.

Reitunterricht wurde ertheilt:
An Civilpersonen 1601 Stunden.

An Studierende 432

An Offiziere und Cadetten 102

2136 Stunden.

XIII. Verschiedene Verwaltungsgegenstände.

1) In Abänderung deS Beschlusses übcr die Organi-
fation des Militärdepartements vom 14. Mai 1836 ward

die nach Artikel i6 derselben aufgestellte Zeughauöcommif-

fion nach dcn gemachten Erfahrungen, als überflüssig

aufgehoben, indem schon seit Jahr und Tag die dahcrigcn

Geschäfte, nach vorher eingeholtem Gutachten des Artillerie-
uud des Scharffchützcnstabs, so wie auch dcs ZeughauS-

Directors, direct von dem Departement erledigt worden.

2) Auf den Antrag dcS Artilleriestabcs ward cine

Verdienstmedaille, gleichen Gehalts wie diejenige für die

Scharfschütze», zu prägen erkannt, um in der Regel per Compagnie

vier dergleichen Medaillen an diejenigen Artilleristen alS

Aufmunterung auszutheilen, welche fich während dem Wieder-

holungScurs in jeder Beziehung, hauptfächlich aber im

Schießen, am vortheilhaftesten auszeichnen.

3) Zur Aufnahme in die Corps der Artillerie, des

Trains und der SappeurS wurde den Afpirantcn die

Anschaffung einer Ermelweste auf eigene Kosten z;im Beding
gemacht. Dadurch ward den bisherigen Rügen der

Vorsteher dcr eidgenössischen Militärschule über dcn Mangel dieses

Kleidungsstückes Rechnung getragen, und der Staat wird
später nicht mehr in den Fall kommen, diese Mannschaft
mit zwilchenen Kitteln verfehen zu müssen.

4) Auf den Antrag deö Departements wurden die §§. 4,

99, 100, 114 und 116 der Militärverfassung von 1836 ab-
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geändert; betreffend die Beschränkung der Ausnahmen vom

persönlichen Militärdienste, die Bestimmung der Dienstzeit

für die Offiziere, und der Einführung dcs eidgenöfsifchen

Fußes, hinsichtlich der Besoldung und Verpflegung der in
activen Dienst berufenen Mannfchaft.

6) Infolge mehrfach geäußerter Wünsche, daß man auf
Erfparnisse im Militärwesen bedacht sein möchte, hat das

Departement eine Specialcommission aus seiner Mitte
aufgestellt, welche fogleich in Thätigkeit trat, um geeignete

Anträge zu Modifikationen der Militäverfassung von 183S

zu bringen. Dem künftigen Bericht muß vorbehalten bleiben,

über die daherigen Befchlüsse dcö Großen Rathes Auskunft
zu geben.

6) An Schützengesellschaften wurden zu Abhaltung von

Frcischießen 9 Bewilligungen ertheilt, und hingegen 4

Begehren von Wirthen abgewiesen. Eine Publikation wurde
erlassen, dahin gehend, daß man künftighin keine Bewilligungen

zu Freifchicßen mehr ertheilen werde, wenn nicht

vorher bescheinigt wird, daß man zur Sicherheit der Zeiger
alle mögliche Vorsorge getroffen habe.

7) Zur Abschließung einer Uebereinkunft, betreffend die

gegenfcitige Schuldigkeit der Erfüllung der Militärpflicht
der Angehörigen des einen CantonS, welche in dem andern

angesessen sind, ward mit dem Stand Reuenburg in
Unterhandlung getreten.

8) Das Begehren der Jnstructoren des 7ten und 8ten

MilitärkreifeS, um Besoldungserhöhung, ward wie früher
dergleichen von Jnstructoren anderer Kreist auch eingegebenen

Ansuchen, abgewiesen.

9) Zu Ertheilung eines angemessenen Unterrichtes an

die Stabsoffiziere (eincr längst gefühlten Nothwendigkeit)
ward der Antrag zu Errichtung einer theoretischen Militärschule

gestellt, und dafür um eine Creditbewilligung von

Fr. 300« nachgesucht, welcher dann, da der Regierungörath
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sollen geglaubt hatte, unterm 12. Dezember vom Großen

Rathe gestattet worden ist.

10) Dem Taxationswesen schenkte man auch in diesem

Jahre alle Aufmerksamkeit. Aus den eingelangten VerHand,

lungen der Taxationscommission ist nicht zu verkennen, daß

man im Clasststciren und Taxiren schon mehr im Sinne und

Geiste des Gesetzes handelte als früherhin, und daß fomit
zu erwarten steht, daß diese Gebühren von Jahr zu Jahr
dem Staate mehr eintragen werden. Die diesjährigen be.

zogenen Militärtaxationsgebühren betragen Fr. 11249. -
während ste im vorhergehenden Jahre nur 9347. 04.

abwarfen.

Jm Departement fand keine Perfonalveränderung Statt.
DaS Departement hielt si Sitzungen.
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